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RS OGH 1951/4/4 1Ob210/51,
7Ob61/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1951

Norm

ABGB §1315 IIc

AKB §10

AKB §11

VersVG §6 C

VersVG §61

Rechtssatz

Nach §§ 10, 11 AKB haftet der Versicherer für einen Haftp4ichtfall auch dann, wenn dem Versicherungsnehmer ein

Auswahlverschulden nach § 1315 ABGB hinsichtlich des Lenkers des Lenkers des Fahrzeuges zur Last fällt. Auch eine

Haftung für Obliegenheitsverletzungen von Hilfspersonen durch den Versicherungsnehmer besteht nicht.
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